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 erfreut über die Initiative, die das Sekretariat und das Insti-
tut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung zum rech-
ten Zeitpunkt ergriffen haben, um im August 1999 in Genf eine 
internationale Sachverständigentagung über die Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Informationstechnik und der Telekommu-
nikation im Kontext der internationalen Sicherheit abzuhalten, 

 die Auffassung vertretend, dass die in dem Bericht des Ge-
neralsekretärs enthaltenen Bemerkungen der Mitgliedstaaten 
und die internationale Sachverständigentagung zu einem besse-
ren Verständnis des Kerns der Probleme auf dem Gebiet der in-
ternationalen Informationssicherheit, der damit zusammenhän-
genden Begriffe und der möglichen Maßnahmen zur Eingren-
zung neuer Bedrohungen auf diesem Gebiet beigetragen haben, 

 1. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf multilateraler 
Ebene weiter für die Prüfung der bestehenden und möglichen 
Gefahren auf dem Gebiet der Informationssicherheit einzuset-
zen; 

 2. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär auch 
weiterhin ihre Auffassungen und Bemerkungen zu den folgen-
den Fragen mitzuteilen: 

 a) Allgemeine Beurteilung der Probleme im Zusammen-
hang mit der Informationssicherheit; 

 b) Definition der grundlegenden Begriffe im Zusammen-
hang mit der Informationssicherheit, namentlich im Hinblick 
auf den unerlaubten Eingriff in Informations- und Telekommu-
nikationssysteme und Informationsressourcen beziehungsweise 
deren Missbrauch; 

 c) Ratsamkeit der Ausarbeitung internationaler Grund-
sätze, die die Sicherheit der weltweiten Informations- und Te-
lekommunikationssysteme verbessern und mit dazu beitragen 
würden, den Terrorismus und die Kriminalität auf dem Gebiet 
der Information zu bekämpfen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen; 

 4. beschließt, den Punkt "Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Informationstechnik und der Telekommunikation im Kon-
text der internationalen Sicherheit" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/50 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit  98 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 19 Enthaltungen21 verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/559)  

54/50. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im 
Kontext der internationalen Sicherheit und der Ab-
rüstung 

 Die Generalversammlung, 

 im Hinblick darauf, dass wissenschaftlich-technische Neu-
entwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke 
genutzt werden können und dass auf zivile Anwendungsmöglich-
 
21 Einzelheiten siehe Anhang II.  

keiten ausgerichtete wissenschaftlich-technische Fortschritte ge-
wahrt und gefördert werden müssen, 

 besorgt darüber, dass militärische Anwendungen wissen-
schaftlich-technischer Neuentwicklungen maßgeblich zur Ver-
besserung und Perfektionierung von fortgeschrittenen Waffensy-
stemen und insbesondere von Massenvernichtungswaffen beitra-
gen können, 

 im Bewusstsein der Notwendigkeit, wissenschaftlich-tech-
nische Neuentwicklungen, die nachteilige Auswirkungen auf die 
internationale Sicherheit und die Abrüstung haben können, genau 
zu verfolgen und wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen 
auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzulenken, 

 sich dessen bewusst, dass der internationale Transfer von zivil 
wie militärisch verwendbaren und spitzentechnologischen Pro-
dukten, Dienstleistungen und Know-how für friedliche Zwecke 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten wich-
tig ist, 

 sowie sich der Notwendigkeit bewusst, diese Transfers von 
Gütern und Technologien mit dualem Verwendungszweck und 
Spitzentechnologien mit militärischen Anwendungsmöglich-
keiten durch multilateral ausgehandelte, allgemein anwendbare, 
nichtdiskriminierende Richtlinien zu regulieren, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die zunehmende 
Verbreitung von Ad-hoc- und ausschließlichen Exportkontrollre-
gelungen und -vereinbarungen für Güter und Technologien mit 
dualem Verwendungszweck, die in der Regel die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer behindern, 

 unter Hinweis darauf, dass in dem Schlussdokument der vom 
29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafrika) abge-
haltenen zwölften Konferenz der Staats- und Regierungschefs der 
nichtgebundenen Länder22 mit Besorgnis festgestellt wurde, dass 
der Export von Gerät, Ausrüstungen und Technologie für friedli-
che Zwecke in Entwicklungsländer nach wie vor unangemesse-
nen Beschränkungen unterliegt, 

 betonend, dass international ausgehandelte Richtlinien für den 
Transfer von Spitzentechnologien mit militärischen Anwen-
dungsmöglichkeiten den legitimen Verteidigungsbedürfnissen al-
ler Staaten sowie den Erfordernissen der Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit Rechnung tragen, gleich-
zeitig jedoch sicherstellen sollten, dass niemandem der Zugang 
zu spitzentechnologischen Produkten, Dienstleistungen und 
Know-how für friedliche Zwecke verwehrt wird, 

 1. erklärt, dass wissenschaftlich-technische Fortschritte zu 
Gunsten der gesamten Menschheit genutzt werden sollten, um die 
nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung aller Staaten 
zu fördern und die internationale Sicherheit zu gewährleisten, 
und dass die internationale Zusammenarbeit bei der Nutzung von 
Wissenschaft und Technologie durch den Transfer und Aus-

 
22 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I; siehe Official Records of the Security 
Council, Fifty-third Year, Supplement for October, November and December 
1998, Dokument S/1998/1071. 
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tausch von technischem Know-how für friedliche Zwecke geför-
dert werden sollte; 

 2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengungen zu 
unternehmen, um Wissenschaft und Technologie für Abrüstungs-
zwecke einzusetzen und interessierten Staaten Abrüstungstech-
nologien zur Verfügung zu stellen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, unter Be-
teiligung aller interessierten Staaten multilaterale Verhandlungen 
zu führen, mit dem Ziel, allgemein annehmbare, nichtdiskriminie-
rende Richtlinien für den internationalen Transfer von Gütern 
und Technologien mit dualem Verwendungszweck und Spitzen-
technologien mit militärischen Anwendungsmöglichkeiten zu er-
arbeiten; 

 4. nimmt Kenntnis von dem gemäß Ziffer 4 der Resolu-
tion 53/73 der Generalversammlung vom 4. Dezember 1998 vor-
gelegten Bericht des Generalsekretärs samt Addendum23; 

 5. ermutigt die Organe der Vereinten Nationen, im Rah-
men der bestehenden Mandate die Anwendung von Wissenschaft 
und Technologie für friedliche Zwecke zu fördern; 

 6. beschließt, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft und 
Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit und der 
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/51 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/560)  

54/51. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nah-
ostregion 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 31/71 
vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 1977, 33/64 
vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. Dezember 1979, 35/147 
vom 12. Dezember 1980, 36/87 A und B vom 9. Dezember 
1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982, 38/64 vom 15. Dezember 
1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 40/82 vom 12. Dezember 
1985, 41/48 vom 3. Dezember 1986, 42/28 vom 30. November 
1987, 43/65 vom 7. Dezember 1988, 44/108 vom 15. Dezember 
1989, 45/52 vom 4. Dezember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 
1991, 47/48 vom 9. Dezember 1992, 48/71 vom 16. Dezember 
1993, 49/71 vom 15. Dezember 1994, 50/66 vom 12. Dezember 
1995, 51/41 vom 10. Dezember 1996, 52/34 vom 9. Dezember 
1997 und 53/74 vom 4. Dezember 1998 über die Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion, 

 sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen betreffend die 
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend den 
Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des Schluss-

 
23 A/54/167 und Add.1. 

dokuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung24, 

 unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen der 
genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und dringli-
chen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vorschlags zur Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion zu erwä-
gen und für die Zeit bis zur Schaffung einer solchen Zone und 
während deren Schaffung feierlich zu erklären, dass sie auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit darauf verzichten, Kernwaffen 
und Kernsprengkörper herzustellen, zu erwerben oder in irgend-
einer anderen Form zu besitzen oder Dritten die Stationierung 
von Kernwaffen in ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unter-
stellung ihrer kerntechnischen Anlagen unter die Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation 
zuzustimmen sowie ihre Unterstützung für die Schaffung der Zo-
ne zu erklären und solche Erklärungen zur etwaigen Behandlung 
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen, 

 in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu erschlie-
ßen, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Maßnah-
men in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf kern-
technische Anlagen, 

 eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer fünf-
unddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit wesentlich festigen würde, 

 in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maßgebli-
che Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten zu erzielen, 

 mit Genugtuung über alle Initiativen, die zur allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung führen, so auch in der Nahostregion, 
und insbesondere über die Schaffung einer von Massenver-
nichtungswaffen, einschließlich Kernwaffen, freien Zone in die-
ser Region, 

 Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Nahen 
Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen für die 
friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vorgeben 
sollten, 

 in Anerkennung der Wichtigkeit einer glaubhaften regionalen 
Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer gegenseitig 
verifizierbaren kernwaffenfreien Zone, 

 unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den Verein-
ten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig verifizierbaren 
kernwaffenfreien Zone zukommt, 

 
24 Resolution S-10/2. 




